
Gutes Benehmen ist Glückssache – Anwälte sind immer zu etwas nutze, und
wenn sie nur als schlechtes Beispiel dienen – der schamlose Kollege vor dem LG
Detmold II

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass ein Anwalt, nennen wir ihn Herrn H.,

den man nicht mehr als Kollegen bezeichnen möchte, in einem Rechtsstreit vor dem Landgericht
Detmold in schamloser Weise und ohne Rücksicht auf das Gericht und den Terminkalender der
übrigen am Prozess beteiligten Personen einen lange Zeit im Voraus angesetzten Termin torpediert
hat. Unserer mehrfach über das Gericht an ihn gerichteten Bitte, die von ihm behauptete
Terminkollision und den zeitlichen Ablauf nachzuweisen, hat der „nicht mehr Kollege“, wie zu erwarten
war, nicht entsprochen. Stattdessen hat er lapidar mitgeteilt, dass sich seine Mandantin in Insolvenz
befände und er das Mandat niedergelegt habe. Aha, das also war der Sinn der Taktik: der Mandant
wollte kein Urteil kassieren.

Jede Rechtsanwältin / jeder Rechtsanwalt ist ein Organ der Rechtspflege und sollte es als seine
verdammte Pflicht betrachten, sich auch so zu verhalten, dass er den einem solchen Organ
geschuldeten Respekt auch verdient. Wer aber als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin die einseitige
Interessenvertretung der Mandanten meint, so interpretieren zu müssen, dass diese
Interessenvertretung ohne Rücksicht auf Verluste erfolgt und der Zweck den Einsatz jedes Mittels bis
hin zur Lüge heiligt, der erweist der gesamten Anwaltschaft einen Bärendienst. Denn, man kann es
nicht anders sagen, mit einem derart schädigenden Verhalten läuft die ganze Anwaltschaft Gefahr, in
den Dreck gezogen zu werden.

Wir als Rechtsanwälte / Rechtsanwältinnen erwarten  nicht nur von den Mandanten, sondern auch von
den übrigen am Prozess Beteiligten, mit Anstand behandelt und respektiert zu werden. Trotz allem
Engagement in der Sache sind dabei Spielregeln einzuhalten. Dazu gehört es zumindest, nicht zu
lügen.

Das mit der Sache befasste Gericht soll zu Recht darauf vertrauen dürfen, dass Anträge auf
Terminsverlegung wirklich nur dann gestellt werden, wenn die Terminkollision tatsächlich besteht. Wer
als Rechtsanwalt / Rechtsanwältin so derart einfache Regeln nicht einzuhalten im Stande ist oder, was
noch schlimmer ist, sich bewusst darüber hinwegsetzt, der hat in unseren Augen jede Achtung
verloren.

Ich störe mich immer wieder daran, wenn ich Richter oder Richterinnen sehe, die nachlässig oder
ungepflegt angezogen sind, oder die meinen, sich mit aufgestützten Armen am Richtertisch
herumlümmeln zu dürfen. Den Damen und Herren ist unverständlicherweise wohl überhaupt nicht
bewusst, welchen Schaden das Ihnen anvertraute Amt durch diese Art des Auftritts nimmt. Dieses
monitum gilt aber nicht nur für die Richterbank, sondern in gleicher Weise auch für die Anwaltschaft.
Auch hier gelten einfache Regeln: Kleider machen Leute. Und höfliches Benehmen, gute Manieren
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und ein höflicher Umgangston erfordern keinen großen Aufwand. Man kann das zur Not auch als
Erwachsener noch lernen. Flegelhaftes Benehmen allein ist jedenfalls kein Zeichen von Jugendlichkeit.
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